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§ 4 RüLV Rücklagennachweis
 RüLV - Rücklagen-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Die ermittelten Rücklagen sind unter gesonderten siebenstelligen Kennzahlen nachzuweisen, für die die

Konten des Kontenplanes des Bundes nicht heranzuziehen sind.

2. (2)Die Rücklagen-Kennzahl hat in der ersten und zweiten Stelle die Rubrik und die Untergliederung, in der dritten

Stelle die Art der Rücklage anzugeben, die vierte Stelle steht für eine weitere Detailgliederung der Rücklagenart

zur Verfügung und kann bei Bedarf nach einer einheitlichen Auswertung (beispielsweise im Zusammenhang mit

Forschung und Entwicklung oder Infrastruktur) vom Bundesminister für Finanzen in geeigneter Weise (wie

insbesondere im Rahmen der Durchführungsbestimmungen zum jährlichen Bundesfinanzgesetz) vorgegeben

werden. Die fünfte bis siebente Stelle kann als laufende Nummer bei den einzelnen Rücklagenarten verwendet

werden.

3. (3)Für die Rücklagenart (dritte Stelle der Kennzahlen) sind folgende Kennziffern zu verwenden:

1. 1für Untergliederungs-Rücklage;

2. 2für variable Ausgaben-Rücklage;

3. 3für EU-Einnahmen-Rücklage;

4. 4für zweckgebundene Einnahmen-Rücklage;

5. 5für Flexibilisierungs-Rücklage.
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